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11- :300 f der Beilagen zu d~n sti"T'l0'Y.!'1"hismen Protokolt.- des Nationalrates 

~< " ("e ~ "LI:.:';" Jil~lgsperiode 

Präs.: 1 ge Nova 1959 

A n fra g e 

der Abgeordneten ~1AYR ,7?.((;';""~~';:"'~:i::"l Sc2/1l1'v"'fN1 
und Genossen t'~ ö I 

an den Herrn Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
-betreffend eine" Novellierung des Kraftfahrgesetzes 1967. 

Nach der Bestimmung des Kraftfahrgesetzes 1967 kann der Lan­
deshauptmann auch Bedienstete der Landesfeuerwehrverbände zu 
Sachverständigen gemäß § 125 KFG. 1967 bestellen, wenn diese 
die im Gesetz angeführten Voraussetzungen erfüllen. Solche 
Sachverständige, die zugleich Angehörige eines' Feuer\1ehrver­
bandes sind, können von der Behörde auch zur Abgabe von Gut­
achten für die wiederkehrende Überprüfung von Feuerwehrfahr­
zeugen herangezogen werden e Dies bewirkt aber nicht die Be­
freiung von der Leistung des Kostenbeitrages für die Überprüfung 
von Feuerwehrfahrzeugen. Eine solche Kostenbefreiung i'Järe le­
diglich durch eine Änderung des Kraftfahrgesetzes möglich. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes­
minister die 

A n fra g e: 

Sind Sie, Herr fJIinister, bereit, dem Nationalrat eine Novelle-­
zum Kraftfahrgesetz vorzulegen, in der bestimmt wird, daß für 
die wiederkehrende Überprüfung von Feuerwehrkraftfahrzeugen 
durch Sachverständige eines Feuer~'lehrverbandes keine Kosten 
zu entrichten sind? 

1468/J XI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




